
Diese Erklärung bitte direkt an die JVA Aschaffenburg zurücksenden! 
 
 
Zurück an die 
Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg 
Hasenhägweg 135 
63741 Aschaffenburg 
 
 
Gefangener  _______________________________________________ 
   (Name/Vorname) 
 
hier: Erklärung für die Zulassung zum Besuch 
(Bitte vollständig ausfüllen; Zutreffendes ankreuzen und an die JVA Aschaffenburg zurücksenden!) 
 
1. Ich beabsichtige, den o. g. Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt Aschaffenburg 
 zu besuchen. 
 
 Meine Personalien lauten: 
 
 ______________________________________________________________________ 
 Familienname (ggf. Geburtsname)   Vorname 
    
 ____________________________________________________________________________________ 
   Geburtsdatum     Geburtsort       Staatsangehörigkeit 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 Anschrift der Wohnung (PLZ, Ort, Straße, Hausnummer) 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 Art der Beziehung zum Gefangenen 
 
 ______________________________________________ 
 Telefonnummer (Festznetz und-/ oder Mobil) 
 
 
2.  Wenn Sie den Gefangenen besuchen wollen, kann die Einholung von Auskünften über Ihre 
 Person bei der zuständigen Polizeidienststelle / Staatsanwaltschaft / Verwaltungsbehörde 
 notwendig sein. Hierüber kann erst aufgrund Ihrer vorstehenden Angaben entschieden 
 werden. 
 
 Für den Fall, dass die Einholung von Auskünften für die Erteilung der Besuchsgenehmigung 
 notwendig ist, bin ich damit und mit der Verwendung der hierbei erlangten Erkenntnisse im 
 weiteren Verfahren 
 
  □ einverstanden     □ nicht einverstanden 
 
Für den Fall, dass das Einverständnis verweigert wird, können Daten dennoch erhoben werden, sofern diese 
für die Behandlung eines Gefangenen, die Sicherheit der Anstalt oder die Sicherung des Vollzuges einer 
Freiheitsstrafe unerlässlich sind und die Art der Erhebung schutzwürdige Interessen der Betroffenen nicht 
beeinträchtigt (Art. 196 Abs. 3 BayStVollzG, Art. 41 BayUVollzG).  
Bitte beachten Sie die datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
Nähere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie an der Torwache sowie im Internet unter:  
www.justiz.bayern.de/justizvollzug/anstalten/jva-aschaffenburg/ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift    Bitte wenden!! 



 
Allgemeine Hinweise zum Besuch: 
 
Besuche finden nur noch mit namentlicher Voranmeldung statt, d.h. alle 
Besucher ab dem 6. Lebensjahr müssen namentlich rechtzeitig angemeldet werden. Eine „Auswechslung“ der Besucher ist nicht 
zulässig! 
 
Jeder Besucher ab dem 6. Lebensjahr, hat sich durch einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass oder 
Schülerausweis) beim Betreten der Anstalt auszuweisen. 
 
Beim Besuch eines Untersuchungsgefangenen muss eine schriftliche Besuchsgenehmigung (Sprechschein) des zuständigen 
Richters oder Staatsanwaltes rechtzeitig vor Besuchsbeginn vorliegen. 
 
Ein gleichzeitiger Besuch von mehr als drei Personen bei einem Gefangenen oder ein Besuch bei mehreren Gefangenen 
gleichzeitig wird in der Regel nicht zugelassen. Kinder bis zum 14. Lebensjahr werden in der Regel nur in Begleitung 
Erwachsener zum Besuch zugelassen. 

 
Allgemeine Hinweise zur Besuchsdauer 
Die monatliche Gesamtbesuchszeit beträgt maximal 2 Stunden, die in Einzelabschnitten von jeweils 60 Minuten genommen werden 
kann. 
 
Bitte beachten Sie, dass Besuche immer vorher angemeldet werden müssen. Nur bei pünktlichem Erscheinen kann die Durchführung 
des Besuches gewährt werden. 
 
 
Besuchszeiten für alle Gefangenen mit und ohne Trennscheibe: 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Besuchssamstag 
 

und jeden Montag nur mit Trennscheibe 
 
 
Einlassende       Besuch 
 
08:00 Uhr     1 Stunde 
 
09:30 Uhr     1 Stunde 
 
11:30 Uhr     1 Stunde   
 
13:00 Uhr     1 Stunde 
 
14:30 Uhr     1 Stunde 
 
 

Besuche finden nur mit namentlicher 
Voranmeldung statt! 

 

 
Telefonische Anmeldung: 

 

Dienstag und Donnerstag 
von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

und 
Montag von 08:30 Uhr bis 11:00 Uhr und 

von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr 

Telefon: 06021 / 364 –121 
 

persönliche Anmeldung: 
 

zu den o.g. Besuchszeiten während des Besuchs 
 

 


